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Volltext

Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 09.03.2022 4D 13/2022 (4D_13/2022) Tribunal
fédéral Ire Cour de droit civil 09.03.2022 4D 13/2022 (4D_13/2022) Tribunale federale I
Corte di diritto civile 09.03.2022 4D 13/2022 (4D_13/2022)

Arbeitsvertrag, | Vertragsrecht

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_13/2022 Urteil vom
9. März 2022 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Kiss, präsidierendes
Mitglied, Gerichtsschreiber Widmer. Verfahrensbeteiligte A.________, Beschwerdeführer,
gegen B.________, vertreten durch Rechtsanwalt Reto Caflisch, Beschwerdegegner.
Gegenstand Arbeitsvertrag, Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts von
Graubünden, II. Zivilkammer, vom 2. Februar 2022 (ZK2 21 9). In Erwägung, dass das
Kantonsgericht von Graubünden den Beschwerdeführer mit Urteil vom 2. Februar 2022
nach teilweiser Gutheissung seiner Berufung verpflichtete, dem Beschwerdegegner einen
Bruttolohn von Fr. 7'361.50 zuzüglich Verzugszins zu bezahlen; dass sich der
Beschwerdeführer mit vom 5. März 2022 datierter Eingabe, welche mit dem Betreff
"Einsprache zum Urteil vom 2. Februar 2022 (...) " versehen ist, an das Kantonsgericht
wandte; dass das Kantonsgericht die Eingabe mit Schreiben vom 7. März 2022
zuständigkeitshalber an das Bundesgericht weiterleitete; dass aus der Eingabe nicht klar
hervorgeht, ob der Beschwerdeführer damit gegen den Entscheid des Kantonsgerichts vom
2. Februar 2022 beim Bundesgericht Beschwerde erheben will; dass dies indessen aus dem
nachfolgend dargelegten Grund offen bleiben kann; dass in den Rechtsmitteln an das
Bundesgericht unter Bezugnahme auf die Erwägungen des kantonalen Entscheids dargelegt
werden muss, welche Rechte der beschwerdeführenden Partei durch das kantonale Gericht
verletzt worden sind ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), wobei eine allfällige Verletzung der
bundesrechtlichen Grundrechte oder kantonaler verfassungsmässiger Rechte vom
Bundesgericht nicht von Amtes wegen geprüft wird, sondern nur dann, wenn entsprechende
Rügen in der Beschwerdeschrift ausdrücklich erhoben und begründet werden ( Art. 106
Abs. 2 BGG ); dass die Eingabe des Beschwerdeführers keine Begründung enthält, in
welcher er darlegen würde, welche verfassungsmässigen Rechte die Vorinstanz inwiefern
verletzt haben soll, indem sie seine Berufung nur teilweise gut hiess und ihn zur erwähnten
Zahlung an den Beschwerdegegner verpflichtete; dass er vielmehr bloss erklärt, er sei mit
dem Urteil vom 2. Februar 2022 nicht einverstanden und bitte das Gericht dieses nochmals
zu überarbeiten, ohne darzulegen, aus welchen Gründen er mit dem Urteil nicht
einverstanden ist; dass die (allfällige) Beschwerde damit den vorstehend genannten
Anforderungen an die Begründung offensichtlich nicht genügt, weshalb darauf nicht



eingetreten werden kann ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ); dass unter den gegebenen
Umständen ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ist (Art. 66
Abs. 1 zweiter Satz BGG); dass der Beschwerdegegner keinen Anspruch auf eine
Parteientschädigung hat, da ihm aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand
erwachsen ist ( Art. 68 Abs. 2 BGG ); erkennt das präsidierende Mitglied : 1. Auf die
(allfällige) Beschwerde wird nicht eingetreten. 2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben
und es wird keine Parteientschädigung gesprochen. 3. Dieses Urteil wird den Parteien und
dem Kantonsgericht von Graubünden, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 9.
März 2022 Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied : Kiss Der Gerichtsschreiber: Widmer
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